
78

REZENSIONEN

2/2004 – NEUE KRIMINALPOLITIK

Bannenberg: Korruption

MISSION IMPOSSIBLE –
DIE BEOBACHTUNG DER
KORRUPTION

Zu schlicht war die Idee, zu nahelie-
gend das Projekt und die Marktlücke
zu offensichtlich, als dass sie mit ei-
ner großen Studie zu füllen gewesen
wäre. Der Plan, die Korruption in
Deutschland und ihre strafrechtli-
che Verfolgung repräsentativ und
empirisch zu erfassen, würde auch
erfahrenere und lang eingearbeitete
AutorInnen überfordert haben. Brit-
ta Bannenberg, vorher v.a. mit Fra-
gen der Mediation im Strafrecht be-
schäftigt, sah die Chance, diese ganz
offenbar fehlende große empirische
Arbeit über die deutsche Korruption
vorzulegen und musste erfahren,
dass diese Chance praktisch gar
nicht existiert hatte.

Jenes Desiderat besteht also nach
wie vor, obwohl gerade die deutsch-
sprachige Erforschung der Korrup-
tion bereits auf eine relativ lange,
durchaus ertragreiche Geschichte
zurückblickt. Aber aus gutem Grund
beansprucht keine der anspruchs-
vollen und umfangreichen Arbei-
ten,1 einen repräsentativen, empi-
risch gestützten Überblick über die
Korruption in Deutschland und ihre
strafrechtliche Bekämpfung zu ge-
ben.2 Vielmehr dominieren jeweils
wechselnde Aspekte und Vergleichs-
gesichtspunkte, die an aktuellen
Problemwahrnehmungen oder Er-
eignissen anknüpfen. Schon in den
fünfziger Jahren hatten Autoren wie
Kiehne (1957) und Middendorf
(1959) auf  korruptive Beziehungen
zwischen Wirtschaft und öffent-
licher Verwaltung  bei Bau- und Be-
schaffungsskandalen in der Wieder-
aufbauphase reagiert. In den 80er
Jahren stand, mit der Flick-Affäre als
Höhepunkt einer Serie illegalen Ein-
flussnahmen, Korruption eher als
Inbegriff politisch verwerflichen
Verhaltens im Zentrum der Auf-
merksamkeit (Noack 1987). Die 90er
Jahre sind wieder dominiert von
strafrechtlichen Bemühungen zur
Bekämpfung der korruptiven Netz-
werke zwischen Akteuren aus der
Wirtschaft und Angehörigen öffent-
licher Verwaltungen unter Einbezug
der gleichsam benachbarten (z.T.
international) ›organisierten Krimi-
nalität‹. Diese Phase findet ihren
vorläufigen Abschluss mit einer glo-

balen Ausweitung des Horizonts der
Bekämpfung der Korruption, v.a. im
Rahmen von ›Transparency Interna-
tional‹. Dem Ende dieser Themen-
konjunktur kann man wohl auch
die vorliegende Arbeit zurechnen.3

Die über fünfhundertseitige Ar-
beit weckt mit ihrem umfassenden
Themenzuschnitt im Umfeld der
vorliegenden Studien hohe Erwar-
tungen aber auch ungläubiges Stau-
nen. Wie soll die Autorin den damit
erhobenen Anspruch auf empirische

Repräsentativität und valide Verall-
gemeinerbarkeit ihrer Aussagen ein-
lösen können?

Es verwundert denn auch nicht,
dass sie die Arbeit mit einer zumin-
dest thematischen Eingrenzung be-
ginnt. Die Studie »beschränkt sich
auf die ›klassische Korruption‹ im
Wirtschaftsleben. Sie beruht auf
mehr als 100 Strafverfahren aus 14
Bundesländern, die Korruption zum
Gegenstand haben.« (S.VII) Damit
bleibt v.a. die gesamte politische
Korruption unberücksichtigt. Auf
der Seite der Korruptionsbekämp-
fung ist das Thema eingegrenzt auf
die strafrechtlichen Aspekte; die
wirtschafts-, arbeits- und gesell-
schaftspolitischen Dimensionen
werden ausgeklammert. Eine weite-

re Einschränkung hat die Studie
durch die Nichtzugänglichkeit vieler
Strafakten erfahren: »Geplant war
eine bundesweite repräsentative
Untersuchung von Strafakten mit
Fällen bedeutender Korruption. Die-
ses Ziel war nicht erreichbar...«
(ebenda). Offenbar war ursprüng-
lich daran gedacht, die Repräsentati-
vität der Studie durch die Konzen-
tration auf »bedeutende« Korrup-
tionsfälle zu sichern. Diese
methodologisch nicht unproblema-
tische Strategie traf jedoch auf be-

sonders effektive Abschirmungen,
mit denen v.a. die Unterlagen poli-
tisch bedeutender Korruptionsfälle
üblicherweise geschützt sind.

Unter diesen Umständen lag die
Zielsetzung schließlich darin, »Phä-
nomene, Täter und Strukturen der
Korruption im Hellfeld der Strafver-
fahren und die strafprozessualen Er-
ledigungsstrategien zu untersuchen.
Darüber hinaus sollen die Organisa-
tion der Strafverfolgung beleuchtet
und Erfolge und Mängel der Straf-
verfolgung sowie auch der Kontroll-
strukturen in Verwaltungen und
Unternehmen mit dem Blick auf
mögliche Präventionsansätze aufge-
deckt werden.« (VII f.) Trotz der er-
wähnten Einschränkungen und des
Ausschlusses der hier eigentlich zen-

tralen Dunkelfeldproblematik ein
immer noch beachtlich umfangrei-
ches Programm.

Der erste Teil der Studie versucht
auf dem relativ engen Raum von ca.
50 Seiten, in die Problematik einzu-
führen. Nach kurzen Skizzen zu Pro-
blemstellung und Begriff der Kor-
ruption folgt nun aber nicht, wie
man vielleicht erwarten würde, eine
erste Übersicht über Entwicklung
und Lage der Korruption in
Deutschland, sondern ein relativ
unsystematischer Abriss über die
Rechtsgrundlagen ihrer strafrecht-
lichen Bekämpfung.4 Trotz der be-
absichtigten Beschränkung auf die
strafrechtlichen Instrumente sind
hier auch kurz steuer- und zivil-
rechtliche Aspekte erwähnt. Auch
die geplante Begrenzung auf
Deutschland ist durch die nachfol-
genden Ausführungen zur interna-
tionalen Korruption und zu den
rechtlichen Grundlagen ihrer Be-
kämpfung durchbrochen.5

Die einführende Funktion dieses
ersten Teils ist durch seine Kürze
und Diversität sowie die oft willkür-
lich erscheinende Auswahl der aus-
geführten Aspekte stark einge-
schränkt.

Auch der zweite Teil, der unter
dem Titel ‚Eine empirische Untersu-
chung zur Korruption’ immerhin
den gesamten Forschungsstand
wiederzugeben beansprucht, sowie
die eigene Methodologie zu expli-
zieren versucht, fasst sich erstaun-
lich kurz. Auf insgesamt 32 Seiten
gibt die Autorin zunächst eine Zu-
sammenfassung der einschlägigen
Teile der PKS6 sowie der Lagebilder
Korruption und der (früher) eng mit
diesen verknüpften Lagebildern Or-
ganisierte Kriminalität.7 Rechtspfle-
ge- und Strafverfolgungsstatistik8

werden nur erwähnt im Kontext der
Kritik an Mindererfassung, Aussage-
schwäche und der Unvergleichbar-
keit der verschiedenen statistischen
Quellen. Die qualitativ anspruchs-
vollste Darstellung, die Periodischen
Sicherheitsberichte der Bundesmi-
nisterien des Inneren und der Justiz,
blieb vermutlich deswegen unausge-
wertet, weil diese erst seit 2001 vor-
liegen.

Der Kritik an der Statistik folgt ein
kurzer Abriss der bis 2000 vorliegen-
den empirischen Studien zu be-
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stimmten Aspekten der Korruption
in Deutschland. Diese Darstellung
und die Hinweise auf  grundsätzliche
»Erkenntnisschwierigkeiten« im Be-
reich der Korruption resümiert die
Autorin mit der Feststellung, »dass
bisher kaum gesicherte Erkenntnisse
über Korruption in Deutschland vor-
liegen.« (S.68) Mit diesem sehr allge-
meinen Urteil dementiert sie zum ei-
nen die positiven Seiten des von ihr
dargestellten Forschungsstands, zum
anderen weckt sie damit die unbe-
gründete Erwartung, dass ihre eigene
Recherche die grundsätzlichen Er-
kenntnisschwierigkeiten bewältigen
könne, an der alle frühere Arbeiten
gescheitert seien.

Offenbar sollen die Kürze der Dar-
stellungen von Statistiken und kri-
minologischem Forschungsstand
sowie die Kritiken an ihrer Aussage-
fähigkeit die chronische Lücke und
den entsprechenden Forschungsbe-
darf noch größer erscheinen lassen,
als er sowieso schon ist.

Diesen zweiten Teil ihrer Studie
beschließt die Autorin mit dem Be-
ginn der Darstellung ihrer eigenen
Untersuchung, d.h. mit Informatio-
nen zu deren Ziel, Methode und
Durchführung. Wie erwähnt, be-
stand die ursprüngliche Vorstellung
darin, die ›Korruption in Deutsch-
land und ihre strafrechtliche Kon-
trolle‹ (Titel) durch eine »repräsenta-
tive bundesweite Untersuchung von
Strafakten zur Korruption« (S.69) er-
gänzt durch Experteninterviews er-
forschen und darstellen zu können.
Aber selbst dieses, nur scheinbar be-
scheidene methodische Programm
erwies sich aufgrund der Unzugäng-
lichkeit eines großen Teils der Straf-
akten als undurchführbar. Übrig
blieb das Vorhaben, eine Aktenana-
lyse von »bedeutenden«, aber be-
reits abgeschlossenen Korruptions-
verfahren der Jahre 1995/96 aus
sämtlichen Bundesländern und ei-
nige Leitfadeninterviews durchzu-
führen. Dem dürren Hinweis, dass
ergänzend »Befragungen von Poli-
zeibeamten, Staatsanwälten und
Richtern« (S.84) stattgefunden ha-
ben, kann man entnehmen, dass
diese nicht methodisch ausgewertet
worden sind.

Darüber hinaus hat die Autorin
ausdrücklich auf  theoretische Be-
zugsrahmen und die Formulierung
von Hypothesen verzichtet. Diesen

Forschungsstil bezeichnet sie – in An-
lehnung an das nicht ernst genom-
mene Grounded Theory-Konzept
von Anselm Strauss – als »offen«, ihre
Methode als ›quantitativ-qualitativ‹.  

Auch ohne diesen kritischen
Punkt zu vertiefen, zeigt schon das
Resultat dieses Vorgehens, die fol-
genden knapp 400 Seiten »Empiri-
sche Ergebnisse« (dritter Teil ) und
»Diskussion der Ergebnisse« (vierter
Teil ) die ganze Problematik. Die
Darstellung ist offenbar ohne theo-
retische oder methodische Orientie-
rung zustande gekommen. Sie ver-
sucht einen methodisch kontrollier-
ten Forschungsprozess auch gar
nicht erst vorzutäuschen. Die quan-
titativen Teile bestehen aus Tabel-
len, die die addierten Fallzahlen ent-
halten, deren Verteilungen erläutert
werden. Die qualitativen Teile prä-
sentieren ausführliche Fallgeschich-
ten, in denen Erzählung, Literatur-
bezüge, Erklärungen und Wertun-
gen untrennbar vermischt sind. Die
typologische Unterscheidung zwi-
schen drei Strukturen, der Einzelfall-
korruption, den gewachsenen Bezie-
hungen und den Netzwerken leiden
nicht nur an mangelnden Trenn-
schärfe. Dass sie kaum aus dem eige-
nen Material entwickelt wurde, zei-
gen die illustrativen Fallgeschich-
ten; sie könnte auch ad hoc
formuliert oder der Literatur ent-
nommen sein9. Ähnliches ließe sich
zur relativ oberflächlichen Unter-
scheidung zwischen zwei Täterty-
pen sagen: die »Betrügerpersönlich-
keit« und der »auffällig unauffällige
Typus« verweigern sich nicht zufäl-
lig einer Zuordnung zu den drei
Strukturen.10

Dass die Autorin angesichts der
Vielfalt der fleißig gesammelten Ma-
terialien irgendwann die Übersicht
verloren haben muss und mit der
Strukturierung der Darstellung über-
fordert war, wird z.B. in ihrer Be-
merkung zum Verhältnis der Teile 3
und 4 indirekt deutlich (S. VIII).
Auch sprengen die Ausführungen zu
praktisch allen angrenzenden Kor-
ruptionsaspekten (OK, Schädlich-
keit, Ethik, Kontrolle, Prävention,
Internationale Korruption) jede the-
matische Begrenzung der Studie. Zu-
dem erzeugt allein schon die Auftei-
lung der Präsentation der Ergebnisse
und ihrer Diskussion auf verschiede-
ne Kapitel laufend systematische
Wiederholungen. Aber auch inner-

halb der Kapitel kommt es aufgrund
konkurrierender Systematiken zu
teils wörtlichen Doubletten (z.B.
beim Thema Kronzeugen).

Der Verzicht auf eine theoreti-
sche und/oder method(olog)ische
Struktur hat sich nicht nur nicht
ausgezahlt. Die Hoffnung auf die
strukturierende Kraft des Gegen-
stands hat getrogen. Das war frei-
lich bei der schwer fasslichen, inho-
mogenen Materie auch kaum an-
ders zu erwarten. Gerade die auch
hier eigentlich angestrebte Be-
schränkung auf den strafrecht-
lichen Blick auf ›Korruption‹ hinter-
lässt den zutreffenden Eindruck, ih-
rer sozialmoralischen Spezifik nicht
gerecht zu werden und verführt
dazu, die Darstellung mit einer gan-
zen Reihe von anknüpfenden The-
men zu überfrachten und zu über-
fordern (Ethik, Prävention, morali-
sche Aufrüstung, Therapie). 

Das mit großformatigem An-
spruch auftretende, umfangreiche
Werk stellt sich schließlich als riesi-
ger Steinbruch von meist kürzeren
Texten zu Themen zwischen Straf-
recht und Korruption heraus. Auf
dem Informations- und Datenni-
veau von Mitte der 90er Jahre fin-
den sich, wie erwähnt, neben veröf-
fentlichten Zahlen zu ermittelten
Fällen und zu entsprechenden Ver-
fahren ausführliche Erzählungen
über bedeutende Fälle (v.a. korrupti-
ver Netzwerke) und ihre strafprozes-
suale Verarbeitung sowie unzählige
übliche und richtige Hinweise und
Details aus dem weiten Themenfeld.
Wer sich für das Patchwork der über
500 Seiten Zeit nimmt, wird bei der
Lektüre immer wieder an wichtige
Einzelheiten erinnert, ohne dass
sich dabei ein Gesamtbild von der
Korruption in Deutschland und ih-
rer strafrechtlichen Bekämpfung ab-
zeichnet. Eher wird sich der – gar
nicht falsche – Eindruck herstellen,
dass ‚Korruption’ einen kaum über-
schaubaren Phänomenbereich dar-
stellt, der sich einer systematischen
Darstellung nicht von selbst anbie-
tet. Freilich hätte es dieser Studie
nicht bedurft, um zu erfahren, dass
der Verzicht auf Theorie und me-
thodische Kontrolle keine geeignete
Strategie einem so sperrigen Thema
gegenüber darstellt.

Elmar Koenen (vgl. denselben im 
FORUM) 

Britta Bannenberg
Korruption in Deutschland und
ihre strafrechtliche Kontrolle, 
Polizei + Forschung, BKA
(Hrsg.) Bd. 18, 537 Seiten

Anmerkungen:

1 Neben us-amerikanischen Klassi-
kern wie denen von Carl J. Frie-
drich (1972) und S. Rose-Acker-
man (1978) kann man hier ver-
weisen auf Ch. Brünner (Hg.)
1981, Ch. Fleck/H.Kuzmics (Hg.)
1985, E.-H. Ahlf 1987, W. Vahlen-
kamp/I. Knauß 1995, A. Eser et al.
1997, M. Überhofen 1999, M.
Pieth/P. Eigen (Hg.) 1999, R.
Mischkowitz et al. 2000, Ch. Höf-
fling 2002 u.v.a.m..

2 Am ehesten noch Vahlenkamp/
Knauß 1995, deren Generalisie-
rungen aus dem hier zentralen
Bekämpfungsmotiv resultieren

3 Britta Bannenberg 2002, Korrupti-
on in Deutschland und ihre straf-
rechtliche Kontrolle. Eine krimi-
nologisch-strafrechtliche Analyse,
Neuwied/Kriftel: Luchterhand =
BKA-Reihe Polizei und Forschung,
Band 18

4 Ausführungen zum Begriff und zu
den Rechtsgrundlagen finden sich
ausführlicher und differenzierter
z.B. in der Studie von Überhofen
1999.

5 Einen repräsentativen Überblick
über Probleme der internationa-
len Korruption bieten z.B. Pieth/
Eigen (Hg.) 1999

6 Wiedergegeben sind v.a. die
(schwankenden) Fallzahlen zur
Vorteilsannahme/Vorteilsge-
währung (§§ 331,333) und Be-
stechlichkeit /Bestechung (§§ 332,
334) aus den Jahren 1994 bis
1999. Wie auch die Autorin be-
tont, können aus solchen Zahlen
einer Ausgangsstatistik keine
Schlüsse auf die Häufigkeit der
Delikte gezogen werden. 

7 Die jährlich auf der Grundlage
ausgewählter Eingangsstatistiken
erstellten Lagebilder der Länder,
die das BKA zum Bundeslagebild
Korruption zusammenfasst, zei-
gen Mitte der 90er Jahre ein deut-
liches Anwachsen der Deliktzah-
len mit Übergewicht der geplan-
ten Bestechung (im Unterschied
zur situativen Bestechung)

8 Einschlägig wegen der Kategorien
›Betrug, Untreue, Urkundenfäl-
schung‹ und ›Straftaten gegen den
Staat, die öffentliche Ordnung
und im Amt‹

9 Vgl. z.B. Ahlf 1998, Mischkowitz
u.a. 2000

10 Differenzierter z.B. Nielsen 1983/84
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Willi Pecher (Hg): Vollzugspsychologie

Grundlagen und Metho-
den der Behandlung im
Vollzug

Anwendungen psychologischer Er-
kenntnisse und Methoden im Be-
reich des Justizvollzugs sind vielfäl-
tig. In der sich ausdifferenzierenden
Disziplin der Rechtspsychologie
kann inzwischen von einem eige-
nen Teilgebiet »Justizvollzugspsy-
chologie« gesprochen werden.

Der Band gibt in 28 Schlüsselbe-
griffen einen umfassenden Über-
blick über die verschiedenen Felder,
in denen psychologisches Wissen
im Justizvollzug zur Anwendung
kommt:

Bei der Behandlung von Straftä-
tern werden Grundlagenwissen und
Methoden der klinischen Psycholo-
gie und Psychotherapie an die Be-
sonderheiten des Settings und der
Patienten adaptiert (Behandlung
und Behandlungsplanung, Grup-
penpsychotherapie, Persönlichkeits-
störungen, Resozialisierung, Sexual-
straftäter – Behandlungsansätze).
Wichtige Impulse entstehen aus
dem interdisziplinären Dialog mit
der Sozialpädagogik (ambulante
Straffälligenhilfe; soziales Kompe-
tenztraining) und der Psychiatrie
(Vollzugspsychiatrie).

Zusätzlich zum Behandlungsas-
pekt geht es bei der Auseinanderset-
zung mit verschiedenen Tätergrup-
pen und Vollzugsformen um eine
an psychologischem Wissen orien-
tierte Ausdifferenzierung des Justiz-
vollzugs (Ausländer im Vollzug,
Drogentäter, Frauenkriminalität
und Frauenvollzug, Gewaltstraftä-
ter, Jugendvollzug, Sexualstraftäter –
Klassifizierung, sozialtherapeutische
Anstalten und Abteilungen, Wohn-
gruppenvollzug).

Mit diagnostischen und prognos-
tischen Fragestellungen sowie der
Forschungsperspektive beschäftigen
sich die Schlüsselbegriffe Prognose-
begutachtung, kriminologische For-
schung und Evaluation.

Aus organisations- und sozialpsy-
chologischer Perspektive befasst
sich Justizvollzugspsychologie mit
den Besonderheiten der Institution
Justizvollzug und deren Entwick-
lungsmöglichkeiten (Geiselnahme,
Organisationsentwicklung, Sicher-
heit, Subkultur, totale Institution).

Um Fragen des Personals geht es
schließlich bei den Schlüsselbegriffen
Führung und Umgang mit Mitarbei-
tern, Personalauswahl und Personal-
entwicklung, Psychologen als Leiter,
Psychotraumatologie, Supervision.

Die Autorinnen und Autoren sind
Praktiker aus dem Justizvollzug
und/oder Wissenschaftler mit ein-
schlägigen Forschungsschwerpunk-
ten. Neben der fachlich kompeten-
ten Darstellung der einzelnen The-
menbereiche beziehen die
Autorinnen und Autoren auch im-
mer wieder engagiert Stellung zu
den aufgeworfenen Fragen. Die Be-
schäftigung mit dem Justizvollzug
lässt sich nicht loslösen von gesell-
schaftlichen und politischen Ent-
wicklungen und fordert deshalb zu
Wertungen heraus. Dass die einzel-
nen Autorinnen und Autoren dabei
unterschiedliche Standpunkte ver-
treten, ist Ausdruck eines offenen
Diskurses und in Bezug auf eine In-
stitution, die zu starrer Reglementie-
rung neigt, eine Bereicherung.

Gabriele Kawamura

Willi Pecher (Hg.) (2004)
Justizvollzugspsychologie in
Schlüsselbegriffen.
Stuttgart: Kohlhammer.
ca. 360 Seiten. Kart., ca. 25,– €
ISBN 3-17-017652-8

Krieg und 
Feindstrafrecht
Überlegungen zum »effizienten«
Feindstrafrecht anhand der
Situation in Kolumbien
Von Alejandro Aponte
2004, 378 S., brosch., 69,– €, 
ISBN 3-8329-0612-6
(Rechtsvergleichende Untersu-
chungen zur gesamten Strafrechts-
wissenschaft, 3. Folge, Bd. 28)

Der Begriff »Feindstrafrecht« ist
mittlerweile fester Bestandteil
des modernen Strafrechts gewor-
den. Diese Entwicklung verdient
nachhaltige Kritik, da ein solches
Strafrecht nicht mehr freiheitlich
und bürgerrechtlich orientiert ist.
Die Situation in Kolumbien ist da-
für ein Beispiel. 
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anhand der Situation in Kolumbien

Nomos Verlagsgesellschaft
Baden-Baden

Rechtsvergleichende Untersuchungen
zur gesamten Strafrechtswissenschaft
3. Folge

28

Nomos

Bitte bestellen Sie bei Ihrer 
Buchhandlung oder bei:

Nomos Verlagsgesellschaft
76520 Baden-Baden

Telefon 0 72 21/21 04-37/-38
Telefax 0 72 21/21 04-43

sabine.horn@nomos.de
www.nomos.de

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2004-2-78 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 04.03.2026, 15:34:57. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2004-2-78

